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Maßnahme: vorzeitiger Bebauungsplan 02/91

Wohnungsbau "An der Demnitzer Straße"

Gemeinde: 1241 Berkenbrüek

Lankreis: Fürstenwalde/Spree Land: Brandenburg

1. Begründung:

Unter Be2ugnahme auf dem Flächennutzungsplan vom Juli 1990 erfolgte

die Erarbeitung des Bebauungsplanes für den Wohnungsbau in der Dem—

nitzer Straße, der schon seit 2 Jahren eur Realisierung kommen soll.

Die Bereitstellung des Baulandes verzögerte sich durch die Probleme

au$ der Messwergewinnnng des Wasserwerkes Fürstenwalde in der Orts«

lage von Berkenbrück.

Da sich das Wohngebiet an der Fassungszone II der wasserf353ung

dee Nneaerwerkes Fürstenwalde befindet. ergeben sich aus der

TGL 43 850 eTrinkwasserschutzgehiete" vom April 89 Auflagen zur

Nut2ung. die im vorliegenden Bebauungsplan nach Abstimmung mit den

zuständigen Dienststellen nm lh.ö.91 in Berkenbrück und am 24.7.91

bei der MMA Frankfurt/Oder festgelegt wurden. Die Zustimmung zur

Bebauung wurde durch das Dezernat Ill Umwelt und Landschaft mit

Auflagen erteilt.

Trotz der dadurch zusätzlich erforderlichen Entwässerung des Stra»

ßenrnumes und der Stellfläehen ist die Errichtung von Wohnungsbau-

'ten und ven drei Kleinbetrieben mit schadstoffarmer Produktion ein

entecheidender Anfang für eine Neugestaltung des Ortes.

Dies ist um 50 erfreulicher‚da nach vnr der Wende diese Flächen für

eine 3wnckenttremdende Bungalowbehauung vorgesehen'wär.Die Siedlung

für die Wochenendhänser wurde nördlich der Bahn auf Flächen am Hana

senlous verlagert. Eine Lösung, die notgedrungen die bessere für

die Gemeinde war. ‘-i

Zur Siehernng der Maßnahmen für den Wohnungsbau wird der—erarbei-

tete-Bebauungsplanes_für den Wohnungsbau an der Demnltzer Straße

vergelege.

Die Beteiligung der Bürger Wurde durch zahlreiche Veröffentlichun-

gen und Beratungen abgesichert. Die Verzögerungen stoßen zum Teil

auf Unverständnis. so daß eine zügige Bearbeitung der Planung ange-

strebt werden muß.

Die Möglichkeit der Schaffung von Wohnungseigentum in Form von

Einfamilienhäusern. z.T. in Verbindung mit Kleingewerbetreiben-

den in der Ortslage der Gemeinde Berkenhrück i3t zur Erhaltung

der Bevölkerungsstruktur von außerordentlicher Wichtigkeit.



2. Flächcneinordnung

Die Baugrundstücke liegen im Flur 2 und werden durch Trennme55ung

der Flurstücke 117 und 121 bereitgestellt. Die Flächen für die

öffentlichen Verkehrsflächen und den Kinderspielplatz werden aus

den Flächen herausgelöst. Die Zufahrt zur Resttläche des Flurstück

121 erfolgt am Kinderspielplatz vorbei. wobei diese Fläche durch

Befestigung als Rollschuhbahn mit in den Kinderspielplatzbereich

einbezogen werden kann.

Mit der vorgenommen Aufteilung können im Bereich des Baug€bietes

- 17 Stck Wohngrundstücke ( Bl - 86, Cl - C7, D1 - Dh)

— 3 Stck Kleingewetbe/Wohngrundstücke (Al - A3) (Bäckerei,

Sanitärartikel‚Computerware ). geschaffen werden

Die Größe der Nohngrundstücke liegt bei 700 - 800 m“2‚ die der

_ gemischten Grundstücke bei 1.750 m'2

Das Flurstück 121 befindet sich in Eigentum der Gemeinde, die

Teiltlächen des Flurstück 117 werden vom Privateigentümer für die

vorgesehene Bebauung verkauft. Der Kinderspielplatz wird von der

Gemeinde erworben oder durch Fläuhnnaustausch ausgeglichen.

3. Bebauung:

Ein 5tädtehnulieher Gestaltungsplan dient der zielgerichteten ein"

heitlichen Gestaltung. die entweder in Eigeninitiative oder über

einen Baubetrieb zu möglich5t gleicher Gestaltung der Wohnhäuser

und damit der gesamten Siedlung führt.

_Auf allen 20 Grundstücken, die bereits an die Bauherren vergeben

sind, sind möglichst einheitlich gestaltete Finfamiiinnhäuser mit

ca 96 m”2 Grundfiäthe geplant.

Seitlich aneegliedert und an der Straßenseite in Hausflucht be—

findet nich eine ebenerdige Garage mit kleinem Schuppenteil mit

28 m“2 Grundfläch6. Die 5tellfläehen befinden sich auf den Privat-

grundstüekcn. ? .‘. - — ' ‘

Alle Männer stehen mit der Giebeieeitn zur Straße. die Dächer

sind als Sntteldächer mit AB Grad Dnehneigung auszubilden.

Das Dach überspnnnt den Garagenteil mit.

in 60 % der Denhtlächen sind nach SSW geneigt und sind damit für

alternative Energieanwendung geeignet.

Terrassen in offener oder eingehuuster Form ( Wintergarten) sind

nach den Vorstellungen der Bauherren in gegenseitiger Abstimmung

zum Nachbarn zu errichten.

Die hnugrcnzlinie wird bei 5,0 m von der Straße vorgesehen. Die

Abstandstlächcn sind auf dem Grundstück zu entwickeln. Sie sind

mit mindestens 3,0 m vorgesehen.

Entsprechend der Wünsche der Bauherren erfolgt eine eingeschoeni-

ge Bebauung mit ausgebautem Dachgeschoß.
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Mit dem Grundwasser bei ca 2,0 m ergibt sich eine Kellergeßchoße

tiefe bei ca 1,20 unter GOK und eine Traufhöhe bei h‚5 m. Durch

die 45 Grad Dachneigung ist die Giebelhöhe dann ca 9,0 m hoch.

Die Firstriehtungen verlaufen 050 -WNN und geben so gute Möglich-

keiten der Einordnung der Räume.

Grundstückszufahrt und Zugang zum Wohnhaus sind zusammengefaßt,

so daß auch ein seitlicher Zugang bei Nichtausgrenzung der Stall-

fläche vor der Garage möglich ist.

Bei den Gewerbegrundstücken erfolgt die Nutzungstrennung zum

nördlichen Wohngebiet durch ca 1,50 m hohe Mauern.

Die Zufahrten und Stellflächen vor den GeWerbegebäuden können ge—

trennt vom Wohnbereich angelegt werden.

"a. Natur- und Landschaftsschutz:

‚Die Fläche Wurde bisher nicht genutzt. Sie sollte als Bungalowhe—

Bauung von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden.

Durch die Bebauung kann eine sinnvolle Verwendung der Flächen cr-

folgen. Die Bepflanzung der Gärten und des Straßenbereiches brin—

gen eine Bereicherung der Landschaft und Ökologische Vorteile.

Durch die Forderungen zum Schutz der Grundwassergcwinnung müssen

die Straßen und die Stellflächen an eine Regenentwässcrung des

Gebiets mit angeschlossen werden.

Die Dachtlächen Sind nicht mit Hitumenpuppeu zu denken, so daß

eine Verbringnng des Regenwassers im Territorium vorgenommen war“

den kann.

Für die Schutzmaßnahmen des' Grundwassers sind Festsetzungen auf

dem Bebauungsplan getrotten. Sie nind unbedingt zu ertülleu und

bei neuen Erkenntnissen Hu erweitern.

Auf den Grundstücken mit Gewerbe ist die Bepflanzung mit klein"

kronigen Bäumen Zur Abgrenzung vurnunehmen.

Im Straßenbereich erfolgt ebenfalls eine einseitige Bepflanzung

als Unterbrechung und zur Beschnttung der Pnrkflächen.

Im Vorgartenbereich wird Beptlanzung mit Hecken nicht höher als

1,0 m nur Straße. Niedriggehölzcn, Rasen und Bäumen vorgeschrie—

ben.

Die Fentlegungen auf dem Bebauungsplan bringen Forderungen zur Heu

pflannung des nördlichen Bereiches in der Schutzznne II der Brun—

nengalnrie.

Über evtl. erforderliche Ausgleichfiflächen nördlich der Bahn ist

im Zusammenhang mit den weiteren Baumaßnahmen in Berkenhrück zu

beraten.

Gemäß der Forderung des Dezernat Umwelt und Landschatt erfolgt

die Erarbeitung eines landschaftspflegerisehen Begleitplnnes.

 



5. Erschließungsleistungcn:

Die Demnitzer Straße wird 1992 fertiggestellt, so daß die weitere

Erschließung des Baugebiete erfolgen kann.

Die Straßen werden nach den Richtlinien für die Anlagen des

ruhcnden Verkehrs, der Anlage ven Straßen, Standarti5icrnng des

Oberhaucs von Verkehrsflächen gebaut.

Die Straße wird als Anliegerstraße mit Geschwindigkeitsdämpfung

und 3.0 m breiter Fahrbahn hergestellt. Sie ist als Einbahnstraße

zu nutzen. Parktaschen von 1,75 m Breite ermöglichen entlang der-

Westseite der Straße das Parken. Ein Fußweg von 1,75 m entlang

der Fahrbahn und 1,00 m entlang der Parkspur ergeben die vorhan-

dene Breite von 7,50 m. Es ist zu überlegen, auf eine Trennung

durch das Setzen von Hoahborden zu verzichten.

Die erforderlichen Stellplätze für die Bewohner und evtl.Arbeits-

kräfte bei den Kleingenerbebetriehcn sind auf den Privatgrnndstük-

ken zur Verfügung zu stellen.

Für Besucher und Lieferanten stehen im Straßenbereich nochmals 12

Stellplätze zur Verfügung.

Der Steinhöfler Weg ist ausreichend breit.sn daß hier bei den wei-

terten Planungen noch weitere Parkflächen geschaffen werden können.

Die Trinkwasservereorgung ist aus dem Zentralen Trinkwassernetz

von Für8tnnwalde möglich gew0rden.

Für das Abwasser bietet sich die glniuhn Möglichkeit der Ent50r—

gung über ein geplantes Pumpwerk in der Wilhelmstraße, das in die

Drucklcitung nach Fürstenwalde tördert.

Das Regenw„eeer wird über die Sammelleitnng in der Demnitzer 5tra-

ße abgeleitet, die zur Zeit gebaut wird.

Die Abfallentsorgung ist durch das Kommunale Hirt5ehaftsnntcrnchmen

gesichert.

Für die Wärmeversorgung kommt Erdgas ab 1994 zur AHWEHÜUH8‘ ßifi 2"

diesem Zeitpunkt kann bei vnrheriger fertigstellung über Flüssiggas-

leihtanks versorgt werden. Es werden Verhandlungen geführt,dic Lie—

feruug von Erdgas im Zusammenhang mit der Gewerbeflächcnerschließung

vorzeitiger zur erreichen.

Elektro und Telefun werden von den Medienträgerfl realisiert.

Satzungeheschlüese der 3cmeinde legen die Renten für die Er-

schließungsmaßnahmen entsprechend der gesetzlichen Regelung um.
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